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Geleitwort

Dem Verfassungsrecht kommt im Steuerrecht eine besondere Bedeutung zu, weil verfas-
sungswidrige Steuergesetze nicht selten eine Vielzahl von Steuerpflichtigen betreffen und die 
haushalterischen Folgen verfassungsgerichtlicher Entscheidungen beträchtlich sein können. 
Konkrete Vorgaben zur Ausgestaltung des Steuerrechts findet man im Grundgesetz jedoch 
nicht. Die Finanzverfassung (Art. 105 f. GG) wird in der Regel nur dann entscheidungsrelevant, 
wenn es um die Einführung neuer Steuern geht. Im Übrigen erfolgt die Kontrolle der inhalt-
lichen Ausgestaltung von Steuergesetzen über die Grundrechte – allen voran über den Allge-
meinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) – und das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). 
Damit beschränken sich die verfassungsrechtlichen Grenzen für das Steuerrecht auf wenige 
Grundgesetzartikel, die zudem zu den allgemeinsten Vorschriften des Grundgesetzes zählen 
und zwingend auf bereichsspezifische Konkretisierungen angewiesen sind. 

Mit dem vorliegenden Buch leisten Matthias Modrzejewski und Gary Rüsch einen Beitrag zum 
Verständnis der verfassungsrechtlichen Leitlinien und Grenzen der Besteuerung. Es kann für 
Studierende uneingeschränkt empfohlen werden und ich hoffe, dass es dort den verdienten 
Anklang findet.

Köln, im Juni 2022
Johanna Hey

Geleitwort
Geleitwort
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Vorwort

Der Staat verlangt von seinen Bürgern und Unternehmen sehr verschiedene Steuern aus unter-
schiedlichen Gründen. So verwundert es nicht, dass das deutsche Steuerrecht derzeit etwa  
40 Steuerarten kennt. Die Erhebung von Steuern ist aber nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen und in gewissen Grenzen möglich. Die Ausgestaltung des (einfachen) Steuerrechts muss 
stets in Einklang mit den (höherrangigen) Vorgaben des Grundgesetzes stehen. 

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Steuerrechts sind in allgemeinen Lehrbüchern 
zum Steuerrecht oder in Kommentaren häufig nur überblicksartig bzw. nicht zusammenhän-
gend dargestellt oder ohne (vertieftes) Vorwissen nur eingeschränkt verständlich. Was nach 
unseren Erfahrungen mit Lehrveranstaltungen sowohl an der Universität zu Köln als auch an 
der Hochschule für Finanzen in Ludwigsburg fehlt, ist ein steuerverfassungsrechtlich zentrier-
tes Lehrbuch, das sich in anschaulicher Weise mit diesen Grundlagen beschäftigt. Diese Lücke 
wollen wir schließen. Deshalb ist dieses Buch vor allem für Studierende gedacht, denen durch 
viele inhaltsergänzende Hinweise, Beispiele und Übungsfälle der Einstieg in diesen Themen-
bereich und in die Klausurvorbereitung erleichtert werden soll. Dabei richtet es sich insbeson-
dere an Studierende in rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen sowie an 
Hochschulen für Finanzen. Es soll als erster Einstieg in eine Befassung mit steuerverfassungs-
rechtlichen Fragestellungen dienen. Das Buch eignet sich aber darüber hinaus auch für alle, 
die an einem zusammenhängenden Überblick über die verfassungsrechtlichen Grundlagen des 
Steuerrechts interessiert sind. 

Dieses Buch wäre ohne den Einsatz von Ruth Kuonath vom Schäffer-Poeschel Verlag nicht mög-
lich gewesen, die sich sehr offen für das Thema gezeigt und sich für die Verwirklichung des Pro-
jekts eingesetzt hat. Dafür sei ihr herzlich gedankt. Für die redaktionelle Betreuung im Verlag 
möchten wir uns darüber hinaus bei Heike Münzenmaier und Isolde Bacher bedanken.

Anregungen, Kritik und Feedback sind uns sehr willkommen. Bitte senden Sie Ihre Mail an unse-
re Adresse steuerverfassungsrecht@gmail.com.

Stuttgart und Köln, im Juni 2022
Matthias Modrzejewski Gary Rüsch
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1  Steuerrecht in der Rechtsordnung

1.1  Öffentliches Recht und Verwaltungsakte

Jede Rechtsnorm (d. h. Vorschriften, die für alle verbindlich sind) lässt sich einem bestimm-
ten Rechtsgebiet zuordnen. Hier werden übergeordnet das öffentliche Recht, das Strafrecht 
und das Privatrecht unterschieden, aus denen sich die Rechtsordnung zusammensetzt. Das 
öffentliche Recht regelt vereinfacht ausgedrückt das Verhältnis des Bürgers zum Staat (sowie 
die staatliche Verwaltung), weshalb das Steuerrecht ein Teilgebiet des öffentlichen Rechts 
ist. 

Zwingend ist die Unterteilung der Rechtsordnung in drei Rechtsgebiete keinesfalls, da auch das 
Strafrecht das Verhältnis des Bürgers zum Staat betrifft und somit Teil des öffentlichen Rechts 
ist. Es hat sich aber immer weiter verselbstständigt und wird daher auch an allen rechtswissen-
schaftlichen Fakultäten als eigenes, übergeordnetes Rechtsgebiet gelehrt. 

Die Abgrenzung von öffentlichem Recht und Privatrecht ist z. B. für die Frage relevant, an wel-
ches Gericht man sich für die Klärung eines Rechtsstreits wenden muss. Für öffentliches Recht 
sind häufig die Verwaltungsgerichte oder die Sozialgerichte und für Privatrecht vor allem die 
ordentlichen Gerichte (Amts-, Land- und Oberlandesgerichte sowie der Bundesgerichtshof) 
oder Arbeitsgerichte zuständig. 

Auch wenn sich für die Abgrenzung von öffentlichem Recht und Privatrecht mittlerweile 
andere Theorien durchgesetzt haben (in der Lehre wird heute vor allem die »Modifizierte 
Subjektstheorie« vertreten), veranschaulicht die »Subordinationstheorie« das Prinzip des 
öffentlichen Rechts noch am einfachsten: Die Subordinationstheorie besagt, dass ein öffent-
lich-rechtliches Rechtsverhältnis dann vorliegt, wenn ein Über-/Unterordnungsverhältnis 
besteht, wohingegen im Privatrecht ein Gleichordnungsverhältnis der Beteiligten gegeben 
ist. In öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen können einseitig (d. h. ohne eine Zustim-
mung einholen zu müssen) belastende Maßnahmen durchgesetzt werden (wie z. B. die Erhe-
bung von Steuern). Dafür ist jedoch regelmäßig der Erlass eines Verwaltungsakts (z. B. eines 
Steuerbescheids) erforderlich.

Verwaltungsakt
Was unter einem Verwaltungsakt zu verstehen ist, wird für das Steuerrecht in § 118 Satz 1 AO 
definiert. Nach § 118 Satz 1 AO ist ein Verwaltungsakt

 y jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme (mit hoheitlich ist das 
Über-/Unterordnungsverhältnis gemeint),

 y die eine Behörde (z. B. das Finanzamt) 

1 Steuerrecht in der Rechtsordnung
1 Steuerrecht in der Rechtsordnung

1.1 Öffentliches Recht und Verwaltungsakte


